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KEIN  VERFALL  VON  URLAUBSANSPRÜCHEN  OHNE  KORREKTE  BELEHRUNG
DURCH DEN ARBEITGEBER – BUNDESARBEITSGERICHT SETZT VORGABEN DES
EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS IM DEUTSCHEN URLAUBSRECHT UM

MIT URTEIL VOM 19. FEBRUAR 2019 (9 AZR 541/15) HAT DAS BUNDESARBEITSGERICHT ENTSCHIEDEN, DASS DER AN-
SPRUCH EINES ARBEITNEHMERS AUF BEZAHLTEN JAHRESURLAUB IN DER REGEL NUR DANN AM ENDE EINES KALENDER-
JAHRES ERLISCHT, WENN DER ARBEITGEBER DEN ARBEITNEHMER ZUVOR ÜBER DESSEN KONKRETEN URLAUBSANSPRUCH
UND DIE VERFALLFRISTEN BELEHRT UND DER ARBEITNEHMER DEN URLAUB DENNOCH AUS FREIEN STÜCKEN NICHT
GENOMMEN HAT. HIERDURCH SETZT DAS BAG DIE RECHTSPRECHUNG DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS UM, WO-
DURCH DIE VERFALLREGELUNG IN § 7 ABS. 3 BUNDESURLAUBSGESETZ IN SEINER GEGENWÄRTIGEN FORM NICHT LÄNGER
ZUR ANWENDUNG KOMMT. (mehr …)
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